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Stellungnahme zum Antrag 410/2020 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: OB 4543 

Stuttgart, 11.12.2020 

Stellungnahme zum Antrag 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

PULS-Fraktionsgemeinschaft, Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion, 
Die FrAKTION LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei, SPD-
Gemeinderatsfraktion             
 

Datum 

05.10.2020 
 

Betreff 

Informationsangebot auf der Webseite für ungeplante Schwangerschaft      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

Der Antrag ist aus Sicht der Verwaltung nachvollziehbar. 
 
Die Verwaltung teilt die Ansicht, dass eine Überarbeitung des Informationsangebots 
für Schwangere auf der Webseite der Stadt notwendig ist. Insbesondere zu den 
Punkten Übersichtlichkeit, erleichterter Zugang für Schwangere und deren Angehöri-
gen zu den bestehenden Angeboten, dies auch in unterschiedlichen Fremdsprachen.  
Dabei sind sowohl Angebote zum Thema Schwangerschaftsabbruch, als auch Un-
terstützungsangebote bei der Entscheidung zum Austragen einer Schwangerschaft 
gemeint. 
 
Im Rahmen der trägerübergreifenden Zusammenarbeit wird sich die städtische  
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Schwangerschaftskonflikte (nach § 
219 StGB) um die Darstellung des gesamten Angebotes in Stuttgart mit entspre-
chenden Kontaktdaten bemühen und dazu Absprachen mit den freien Trägern tref-
fen.  
 
Neben dem Link zur Liste der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) 
von Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, wird es einen Hinweis 
auf der Webseite geben, dass nicht nur medizinische, juristische und soziale Informa-
tionen durch die städtische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und 
Schwangerschaftskonflikte weitergegeben werden, sondern auch konkrete Informati-
onen zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs und den entsprechenden 
Adressen von Ärzt*innen – auch von denen, die derzeit nicht auf der Liste der BzgA 
vermerkt sind, im Beratungsgespräch weitergegeben werden. 
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Nach den gesetzlichen Grundlagen sorgen die Mitarbeiter*innen der Städtischen Be-
ratungsstelle stets für ein unverzüglich stattfindendes psychosoziales Beratungsge-
spräch und sind daher sehr daran interessiert, dieses auch durch verständliche und 
einfach zugängliche Erstinformationen zu ermöglichen, insbesondere auch auf der 
Webseite der Stadt Stuttgart. 
 
Daher kommt die Verwaltung den genannten Anforderungen gern nach und arbeitet 
bereits an den genannten Inhalten zur Umgestaltung der derzeitigen Webseite. 
 
 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn 
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Verteiler

I. Referat JB 
 

 Jugendamt (5)  
   

II. nachrichtlich an:  

 1. 60 Stadträtinnen und Stadträte 
 2. S/OB 
 3. L/OB-K 
 4. Referat AKR 
  Haupt- und Personalamt 
 5. Referat SI 
  Sozialamt (2) 
  Gesundheitsamt (2) 
  SI-IP 
 6. Stadtkämmerei 
 7. Rechnungsprüfungsamt 
 8. Hauptaktei z.A. 

 

   


